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Umzäunung des Nordfriedhofs;  
Bürgerantrag gem. § 24 GO der Frau Margret Werner vom 25.9.2024 

 
Sachverhalt: 
 
Auf den beigefügten Bürgerantrag nach § 24 GO NRW der Frau Margret Werner wird verwiesen.  

Nach § 24 Absatz 1 GO NRW und § 6 Absatz 1 der Hauptsatzung der Kreisstadt Siegburg hat jede 

Einwohnerin oder jeder Einwohner der Gemeinde, die oder der seit mindestens drei Monaten in 

der Gemeinde wohnt, das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen in Textform nach 

§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches mit Anregungen oder Beschwerden in Angelegenheiten 

der Gemeinde an den Rat zu wenden. Nach § 3 Absatz 5 der Zuständigkeitsordnung für den Rat 

der Kreisstadt Siegburg, seine Ausschüsse und den Bürgermeister der Kreisstadt Siegburg über-

trägt der Rat die Erledigung von Anregungen und Beschwerden dem Haupt-, Finanz- und Be-

schwerdeausschuss.  

Gemäß § 3 Absatz 5 der Zuständigkeitsordnung hat der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeaus-

schuss die Anregung inhaltlich zu prüfen. 

Der Nordfriedhof weist eine Zaunlänge von rund 1.000 Metern aus, die weitestgehend aus Ma-

schendraht besteht. Bei einer kompletten Erneuerung der Zaunanlage anhand Stabgitterzaun und 

entsprechenden Pfosten mit Fundamenten belaufen sich die Schätzkosten inklusive Montage auf 

rund 100.000 € (ca. 100 € je Meter). Diese Mehraufwendungen stehen planmäßig nicht im Haus-

halt 2024 zur Verfügung und müssten für das Haushaltsjahr 2025 eingestellt werden.  

Im Übrigen hat das Fachamt die entstandenen Löcher durch Wildschweine im Maschendraht re-

gelmäßig mit Baustahlmatten verstärkt. Bei so vielen Metern Zaun ist es jedoch kein leichtes Un-

terfangen dem nachzukommen. Ferner ist eine Erneuerung der Zaunanlage an den Grabfeldern 

E25, E24 und E 23 entlang auf einer Länge von rund 250 Metern beauftragt worden. Diese sollen 

je nach Verfügbarkeit der Firma im Laufe des Novembers ausgetauscht werden. Nach Einschät-

zung ist dies der Bereich, wo die Wildschweine verstärkt immer wieder durchgebrochen sind. 

 



 

 

Auch die Jagdpächter sind tätig. Doch selbst beim Abschuss einzelner Tiere, kann man nicht ver-

hindern, dass nachrückende Tiere ebenfalls den Friedhof aufsuchen.  

 

Siegburg, 12.11.2024 
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